
Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung 
der Stadt Marienmünster vom 11. 12. 2008 

 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel II des Gesetzes 
vom 24. Juni 2008 (GV. NRW. 2008 S. 514), der § 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgabenge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21. Oktober 1969 (GV NRW 
1969, S. 712), zuletzt geändert durch Artikel II des Gesetzes vom 11. Dezember 2007 (GV. 
NRW. 2008, S. 8) und des § 65 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(LWG NRW) vom 25. Juni 1995 (GV. NRW. 1995, S. 926), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 11. Dezember 2007 (GV. NRW. 2007, S. 708ff.), jeweils in der zurzeit 
gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Marienmünster in seiner Sitzung am 10. 12. 2008 
folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Benutzungsgebühren 

 
(1) Für die Inanspruchnahme der städtischen Abwasseranlage erhebt die Stadt Marienmüns-

ter Abwassergebühren (Benutzungsgebühren) zur Deckung der Kosten im Sinne des 
Kommunalabgabengesetzes. 

 
(2) Die Abwassergebühren werden für die Beseitigung von Abwässern im Sinne des Was-

serhaushaltsgesetzes erhoben. 
 
(3) In die Abwassergebühr wird nach § 65 Landeswassergesetz die von der Stadt zu zah-

lende Abwasserabgabe eingerechnet. 
 
(4) Die Abwassergebühr ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück. 
 
 
 

§ 2 
Gebührenmaßstäbe 

 

(1) Die Stadt Marienmünster erhebt getrennte Abwassergebühren für die Beseitigung von 
Schmutz- und Niederschlagswasser.  

 

(2) Die Schmutzwassergebühr wird als Grundgebühr und Einleitungsgebühr erhoben.  
 
(3) Die Niederschlagswassergebühr bemisst sich auf der Grundlage der Quadratmeter der 

bebauten, überbauten und versiegelten Fläche auf den angeschlossenen Grundstücken, 
von denen Niederschlagswasser abflusswirksam in die städtische Abwasseranlage ge-
langen kann.  

 

 
 

§ 3 
Grundgebühr 

 
Die Grundgebühr beträgt 6,00 € je Monat und Grundstücksanschluss. 
 

 
 

§ 4 
Einleitungsgebühr 
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(1) Die Einleitungsgebühr für Schmutzwasser wird nach der Menge des häuslichen und ge-
werblichen Schmutzwassers berechnet, das der Abwasseranlage von den angeschlos-
senen Grundstücken zugeführt wird. Berechnungseinheit ist der Kubikmeter 
Schmutzwasser.  

 

(2) Als Schmutzwassermenge gilt die aus der öffentlichen Wasserversorgungsanlage bezo-
gene Frischwassermenge (Abs. 3) und die aus privaten Wasserversorgungsanlagen 
(z.B. privaten Brunnen, Regenwassernutzungsanlagen) gewonnene Wassermenge 
(Abs. 4), abzüglich der auf dem Grundstück nachweisbar verbrauchten und zurückgehal-
tenen Wassermengen, die nicht in die städtische Abwasseranlage eingeleitet werden  
(§ 5). 

 

(3) Die dem Grundstück zugeführten Wassermengen werden durch Wasserzähler ermittelt. 
Bei dem aus der öffentlichen Wasserversorgungsanlage bezogenen Wasser gilt die mit 
dem Wasserzähler gemessene Wassermenge als Verbrauchsmenge. Hat ein Wasser-
zähler nicht ordnungsgemäß funktioniert, so wird die Wassermenge von der Stadt unter 
Zugrundelegung des Verbrauchs des Vorjahres geschätzt. 

 

(4) Bei der Wassermenge aus privaten Wasserversorgungsanlagen (z.B. privaten Brunnen, 
Regenwassernutzungsanlagen) hat der Gebührenpflichtige den Mengennachweis durch 
einen auf seine Kosten eingebauten und ordnungsgemäß funktionierenden Wasserzäh-
ler zu führen. Den Nachweis über den ordnungsgemäß funktionierenden Wasserzähler 
obliegt dem Gebührenpflichtigen. Ist dem Gebührenpflichtigen der Einbau eines solchen 
Wasserzählers nicht zumutbar, so ist die Stadt berechtigt, die aus diesen Anlagen zuge-
führten Wassermengen zu schätzen (z.B. auf der Grundlage der durch die wasserrecht-
liche Erlaubnis festgelegten Entnahmemengen, auf der Grundlage der Pumpleistung 
sowie Betriebsstunden der Wasserpumpe oder unter Berücksichtigung der statistischen 
Verbräuche im Stadtgebiet). Eine Schätzung erfolgt auch, wenn der Wasserzähler nicht 
ordnungsgemäß funktioniert.  

 
(5) Die Einleitungsgebühr beträgt 3,18 € je Kubikmeter Schmutzwasser. 
 
 

§ 5 
Abzugsmengen 

 

(1) Bei der Ermittlung der Schmutzwassermenge werden die auf dem Grundstück nach-
weisbar verbrauchten oder zurückgehaltenen Wassermengen abgezogen. Von dem Ab-
zug sind Wassermengen bis zu 15 m³ jährlich ausgeschlossen.  

 

(2) Der Nachweis der verbrauchten und zurückgehaltenen Wassermengen obliegt dem Ge-
bührenpflichtigen. Der Gebührenpflichtige ist verpflichtet, den Nachweis der verbrauch-
ten oder zurückgehaltenen Wassermengen durch einen auf seine Kosten eingebauten 
ordnungsgemäß funktionierenden Wasserzähler zu führen. Der Nachweis über den ord-
nungsgemäß funktionierenden Wasserzähler obliegt dem Gebührenpflichtigen. Ist der 
Einbau eines Wasserzählers im Einzelfall nicht zumutbar, so hat der Gebührenpflichtige 
den Nachweis durch nachprüfbare Unterlagen zu führen, aus denen sich insbesondere 
ergibt, aus welchen nachvollziehbaren Gründen Wassermengen der städtischen Abwas-
sereinrichtung nicht zugeleitet werden und wie groß diese Wassermengen sind. Die 
nachprüfbaren Unterlagen müssen geeignet sein, der Stadt eine zuverlässige Schätzung 
der auf dem Grundstück zurückgehaltenen Wassermengen durchzuführen. Soweit der 
Gebührenpflichtige aus diesem Grund mittels eines speziellen Gutachtens den Nach-
weis erbringen will, hat er die gutachterlichen Ermittlungen vom Inhalt, von der Vorge-
hensweise und vom zeitlichen Ablauf vorher mit der Stadt abzustimmen. 
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(3) Bei landwirtschaftlichen Betrieben mit Viehhaltung gilt für jede Großvieheinheit eine 
Wassermenge von 13 m³ je Jahr bei ganzjähriger Tränkung als nachgewiesen. Bei teil-
weiser Weidehaltung erfolgt eine anteilige Kürzung je Monat der Weidehaltung. Maßge-
bend ist die im Vorjahr durchschnittlich gehaltene Viehzahl. Mit Einwilligung des Viehal-
ters kann auf das Ergebnis der letzten allgemeinen Viehzählung zurückgegriffen werden, 
sofern nicht nachgewiesen wird, dass es von der im Vorjahr durchschnittlich gehaltenen 
Viehzahl abweicht. Die Viehzählung darf nicht länger als 2 Jahre vor der jeweiligen Ab-
rechnung stattgefunden haben.  

 
(4) Werden die Abzugsmengen nicht durch Wasserzähler ermittelt, verbleibt eine Mindest-

schmutzwassermenge von 3 Kubikmetern je Monat für jede auf dem Grundstück leben-
de Person. 

 
 

§ 6 
Niederschlagswassergebühr 

 
(1) Grundlage der Gebührenberechnung für das Niederschlagswasser ist die Quadratmeter-

zahl der bebauten, überbauten und befestigten Grundstücksflächen, von denen Nieder-
schlagswasser leitungsgebunden oder nicht leitungsgebunden abflusswirksam in die 
städtische Abwasseranlage gelangen kann (abflusswirksame Flächen). Befestigt sind al-
le Flächen, deren Verdichtung von der natürlichen Beschaffenheit abweicht. Als befestig-
te Flächen gelten insbesondere alle Arten von Pflaster, Rasengittersteine, bituminöse 
Befestigungen, wassergebundene Decken und Schotterrasen. Eine nicht leitungsgebun-
dene Zuleitung liegt insbesondere vor, wenn von bebauten, überbauten und befestigten 
Flächen oberirdisch aufgrund des Gefälles Niederschlagswasser in die städtische Ab-
wasseranlage gelangen kann. 

 
(2) Die abflusswirksamen Flächen werden im Wege der Befragung der Eigentümer der an-

geschlossenen Grundstücke ermittelt. Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, der 
Stadt auf Anforderung die Quadratmeterzahl der bebauten, überbauten und befestigten 
sowie abflusswirksamen Flächen auf seinem Grundstück mitzuteilen (Mitwirkungspflicht). 
Insbesondere ist er verpflichtet, zu einem von der Stadt vorgelegten Lageplan über die 
bebauten, überbauten und befestigten sowie abflusswirksamen Flächen auf seinem 
Grundstück Stellung zu nehmen und mitzuteilen, ob diese Flächen durch die Stadt zu-
treffend ermittelt wurden. Auf Anforderung der Stadt hat der Grundstückseigentümer ei-
nen Lageplan oder andere geeignete Unterlagen vorzulegen, aus denen sämtliche be-
bauten, überbauten und befestigten Flächen entnommen werden können. Soweit erfor-
derlich, kann die Stadt die Vorlage weiterer Unterlagen fordern. Kommt der Grund-
stückseigentümer seiner Mitwirkungspflicht nicht nach oder liegen für ein Grundstück 
keine geeigneten Angaben und Unterlagen des Grundstückseigentümers vor, wird die 
bebaute, überbaute und befestigte sowie abflusswirksame Flächen von der Stadt ge-
schätzt.  

 
(3) Wird die Größe der bebauten, überbauten und befestigten Flächen verändert, so hat der 

Grundstückseigentümer dies der Stadt innerhalb eines Monats nach Abschluss der Ver-
änderung anzuzeigen. Für die Änderungsanzeige gilt Abs. 2 entsprechend. Die verän-
derte Größe der bebauten, überbauten und befestigten Flächen wird mit dem 1. Tag des 
Monats berücksichtigt, nach dem die Maßnahme abgeschlossen ist.  

 
(4) Die Gebühr beträgt für jeden Quadratmeter abflusswirksamer Fläche 0,40 € je Jahr. 
 
 

§ 7 
Gebührenabschläge 

 
(1) Teilversiegelte Flächen werden nur zu 50 % bei der Erhebung der Niederschlagswas-

sergebühr berücksichtigt. Teilversiegelt sind Flächen, die einen nicht unerheblichen 
Durchfluss oder eine nicht unerhebliche Rückhaltung von Niederschlagswasser zulas-
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sen, welches im Boden gespeichert und dem Grundwasser oder dem natürlichen Was-
serkreislauf zugeführt werden kann. Zu den teilversiegelten Flächen gehören insbeson-
dere Rasengittersteine, Fugenpflaster mit einem Fugenanteil von mindestens 20 %, 
wassergebundene Decken und sogenanntes Ökopflaster.  

 
(2) Für lückenlos bepflanzte Dachflächen werden auf Antrag nur 50 % der Dachfläche bei 

der Gebührenberechnung berücksichtigt. 
 
(3) Für Flächen, von denen das Niederschlagswasser einer Regenwassernutzungsanlage 

zur Verwendung einer Toilettenspülung oder zum Betrieb der Waschmaschine zugeleitet 
wird, reduziert sich die Gebühr für die an die Regenwassernutzungsanlage angeschlos-
senen Flächen um 50 %, sofern, das Fassungsvolumen der Anlage mindestens 10 Liter 
je Quadratmeter angeschlossener Fläche beträgt.  

 
(4) Für Flächen, von denen das Niederschlagswasser einer Zisterne oder einem Auffangbe-

hälter zugeleitet wird, reduziert sich die Gebühr für die maßgebliche angeschlossene 
Fläche um 50 %, soweit das Mindestvolumen der Zisterne oder des Auffangbeckens 4 
Kubikmeter und 30 Liter je Quadratmeter angeschlossener Fläche beträgt.  

 
 

§ 8 
Beginn und Ende der Gebührenpflicht 

 
(1) Die Gebührenpflicht beginnt mit dem 1. des Monats, der auf den Zeitpunkt der betriebs-

fertigen Herstellung des Anschlusses folgt. 
 
(2) Für Anschlüsse, die beim Inkrafttreten dieser Satzung bereits bestehen, beginnt die Ge-

bührenpflicht nach dieser Satzung mit deren Inkrafttreten. 
 

(3) Die Gebührenpflicht endet mit dem Wegfall des Anschlusses an die Abwasseranlage. 
Endet die Gebührenpflicht im Laufe eines Monats, so wird die Benutzungsgebühr bis zum 
Ablauf des Monats erhoben, in dem die Veränderung erfolgt. 

 
 

§ 9 
Gebührenpflichtige 

 
(1) Gebührenpflichtige sind 
 

a) der Grundstückseigentümer bzw. wenn ein Erbbaurecht bestellt ist, der 
Erbbauberechtigte, 

 
b) der Nießbraucher oder derjenige, der ansonsten zur Nutzung des Grundstücks 

dinglich berechtigt ist. 
 
c) die Straßenbaulastträger 
 
Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner.  

 
(2) Im Falle eines Eigentumswechsels ist der neue Grundstückseigentümer vom Beginn des 

Monats an gebührenpflichtig, der dem Monat der Rechtsänderung im Grundbuch folgt. 
Für sonstige Gebührenpflichtige gilt dies entsprechend. Eigentums- bzw. 
Nutzungswechsel hat der bisherige Gebührenpflichtige der Stadt innerhalb eines Monats 
nach der Rechtsänderung schriftlich mitzuteilen.  

 
(3) Die Gebührenpflichtigen haben alle für die Berechnung der Gebühren erforderlichen 

Auskünfte zu erteilen sowie der Stadt die erforderlichen Daten und Unterlagen zu 
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überlassen. Sie haben ferner zu dulden, dass Beauftragte der Stadt das Grundstück 
betreten, um die Bemessungsgrundlage festzustellen oder zu überprüfen. 

 
(4) Werden die Angaben verweigert oder sind sie aus sonstigen Gründen nicht zu erlangen, 

so kann die Stadt die für die Berechnung maßgebenden Merkmale unter 
Berücksichtigung aller sachlichen Umstände schätzen oder durch einen anerkannten 
Sachverständigen auf Kosten des Gebührenpflichtigen schätzen lassen. 

 
 
 

§ 10 
Fälligkeit der Gebühr 

 
(1) Die Benutzungsgebühr wird einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides 

fällig. Die Gebühren können zusammen mit anderen Abgaben erhoben werden. 
 
(2) Die Abrechung der Gebühren sowie das Ablesen der Zähleinrichtungen erfolgt einmal 

jährlich. Soweit erforderlich, kann sich die Stadt hierbei der Mitarbeit der Ge-
bührenpflichtigen bedienen. 

 
 

§ 11 
Vorausleistungen 

 
(1) Die Stadt erhebt am 15.2, 15.5, 15.8 und 15.11 jeden Kalenderjahres nach § 6 Abs. 

4 KAG NRW Vorausleistungen auf die Jahres-Abwassergebühr in Höhe von einem 
Viertel des Betrages, der sich aus der Abrechnung des Vorjahres ergibt. Ist eine 
solche Berechnung nicht möglich, bemessen sich die Vorausleistungen nach dem 
durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Haushalte oder Betriebe. 

 
(2) Der Vorausleistungssatz entspricht dem Gebührensatz für das jeweilige Kalender-

jahr. Die Endabrechnung und endgültige Festsetzung erfolgt im darauf folgenden 
Kalenderjahr durch Bescheid. 

 
(3) Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu hohe Vorausleistungen bemessen wurden, 

so wird der übersteigende Betrag erstattet bzw. verrechnet. Wurden Vorausleistun-
gen zu gering bemessen, wird der fehlende Betrag bei der Abrechnung nacherho-
ben. Nach der Beendigung des Benutzungsverhältnisses werden zuviel gezahlte 
Vorausleistungen erstattet. Die auf einen zurückliegenden Erhebungszeitraum be-
zeichneten Abrechnungsbeträge sowie die sich aus der Abrechnung der Vorausleis-
tungen ergebenden Nachzahlungsbeträge sind innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe des Bescheides fällig. 

 
 

§ 12 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2008 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Gebührensat-
zung zur Entwässerungssatzung der Stadt Marienmünster vom 13.12.2001 außer Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung: 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. Es wird darauf hingewie-
sen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein- Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach 
Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Marienmünster vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Marienmünster, den 11.12.2008 
 
 
 
 
Jung 
Bürgermeister 


